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I. Rückbauverpflichtungen nach öffentlichem Recht

Was ist die Rechtsgrundlage der Rückbauverpflichtung?

• Baugenehmigung: Diese enthält in der Regel individuelle 
Auflagen oder Nebenbestimmungen zum Rückbau und zur 
Absicherung (Baulast, Bürgschaft o.ä.)

• Grundlage der Auflagen oder Nebenbestimmungen kann seit 
2004 § 35 BauGB sein:

„(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die 
ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es

(…)
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I. Rückbauverpflichtungen nach öffentlichem Recht

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Wind- oder Wasserenergie dient

(…)

(5) (…) Für Vorhaben nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6 ist 
als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine 
Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung 
zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu 
beseitigen; (…). 
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I. Rückbauverpflichtungen nach öffentlichem Recht

Die Baugenehmigungsbehörde soll durch nach 
Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer 
Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach Satz 2 
sowie nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g 
sicherstellen.“

• Grundlage kann auch Landesrecht sein (insbesondere vor 
2004), z.B. Landesbauordnung, NatG etc.
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I. Rückbauverpflichtungen nach öffentlichem Recht

Was umfasst der “Rückbau”?

• § 35 BauGB: „Das Vorhaben zurückzubauen und 
Bodenversiegelungen zu beseitigen“

• Übereinstimmende Auffassungen der Landes-
regierungen:

Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein meinen, der 
Rückbau beinhalte neben Blättern, Rotor und Turm auch 
das Fundament, Leitungen, Wege etc.
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I. Rückbauverpflichtungen nach öffentlichem Recht

Wen trifft die Rückbauverpflichtung?

• Primär: den Betreiber der Anlage, dem mit der 
Baugenehmigung die Rückbauverpflichtung auferlegt 
wurde

• Sekundär: den Eigentümer des Grundstücks
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I. Rückbauverpflichtungen nach öffentlichem Recht

Was sind die Konsequenzen bei unterlassenem oder 
unzureichendem Rückbau?

• Bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit

• Ersatzvornahme durch Behörde

• Inanspruchnahme der Rückbausicherheit, 
z.B. Bürgschaft

• Ggf. zusätzlich: Inanspruchnahme des Verantwortlichen 
(primär Betreiber, sekundär Eigentümer)
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II. Rückbauverpflichtungen nach Pachtvertrag

• Im Regelfall sieht auch der Pachtvertrag eine 
Rückbauverpflichtung vor
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II. Rückbauverpflichtungen nach Pachtvertrag

„§ 12 Beendigung des Vertrages

Bei Beendigung des Vertrages ist der Nutzungsberechtigte 
verpflichtet, die WEA einschließlich der Nebenanlagen, der 
Leitungen, der Zuwegungen und Kranstellplätzen und des 
Betonfundaments [bis mindestens 1,50 m unter der 
Erdoberfläche unter Berücksichtigung der dann geltenden 
rechtlichen Bestimmungen] ab- bzw. zurückzubauen und vom 
Grundstück zu entfernen. Entstehende Hohlräume sind vom 
Nutzungsberechtigten aufzufüllen, so dass die 
landwirtschaftliche Nutzung des Grundstückes wieder 
gewährleistet ist. Auf Wunsch des Grundstückeigentümers sind 
die Zuwegungen gegebenenfalls zu belassen.“
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II. Rückbauverpflichtung nach Pachtvertrag

• Teilweise ist auch eine Absicherung der Rückbauverpflichtung 
enthalten: Ansparmodell oder Bürgschaft

„§ 8 Bürgschaft

Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem 
Grundstückseigentümer bei Baubeginn für die WEA, die 
Nebenanlagen, Leitungen oder Zuwegungen eine unbefristete, 
unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bankbürgschaft unter 
Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der 
Aufrechenbarkeit einer deutschen Großbank über EUR 
50.000,00 zur Absicherung seiner Verpflichtungen zur 
Demontage und Entsorgung der
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II. Rückbauverpflichtung nach Pachtvertrag

WEA einschließlich der Nebenanlagen, Leitungen und 
Zuwegungen zu stellen. Die Angemessenheit der Höhe der 
Bürgschaft ist alle 10 Jahre durch einen von den Parteien 
einvernehmlich zu beauftragenden Sachverständigen oder 
eine sonstige dritte Person neu zu bewerten. Können sich die 
Parteien nicht auf einen Sachverständigen oder eine sonstige 
dritte Person einigen, soll der Gutachter durch die 
Handelskammer [Hamburg] bestimmt werden.“

• Konsequenzen bei unterlassenem oder unzureichendem 
Rückbau: insbes. Schadensersatz
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III. Graubereiche im Umfang der Rückbauverpflichtungen?

Im Verhältnis zu den Behörden:

• Leitungen?

• Handhabung von lokalen Behörden, z.B. in Schleswig-
Holstein, ist teilweise anders als die offizielle Linie der 
Landesregierung: Rückbau der Fundamente bis in 
1 – 1,5 m Tiefe wird als ausreichend akzeptiert

• Zeitpunkt des Rückbaus: „nach dauerhafter Aufgabe der 
zulässigen Nutzung“
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III. Graubereiche im Umfang der Rückbauverpflichtungen?

In den rot eingefärbten Landkreisen werden die Fundamente von
Windenergieanlagen nicht vollständig aus dem Boden entfernt, in
den grün eingefärbten verbleiben keine Fundamentreste im Boden,
die grau eingefärbten haben unsere Fragen nicht klar beantwortet.
(https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Rueckbau-bei-
Windraedern-oft-mangelhaft,windkraft920.html; Quelle: NDR)
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III. Graubereiche im Umfang der Rückbauverpflichtungen?

Im Verhältnis zu Verpächtern:

• Ja, wenn nicht hinreichend eindeutig vertraglich geregelt: 
Wortlaut des jeweiligen Pachtvertrages entscheidend

• Teilweise sehen die Pachtverträge einen Rückbau des 
Fundamentes nur bis zu 1 – 1,5 m Tiefe vor
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